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Mgetitetoe

Organ bet fdjtueUertfdjett Irmec.

per Sdjttmj. iitUitärjritfdjritt XXXVm. ^oljrflottfl.

tBafet XVIII. Sa^tgatiö. 1872. Nr. 13.
©rfdjetnt in wöchentlichen -Kümmern, ©er SBrei« per ©emcflcr (fl franfo burdj bfe ©cbweij gr. 3. 50.

©ie tBeftetlungcn werben blreft an bie „©chwelabanferiftie SBerlag«feuä)IjatioMmß in SBafcl" abrcffltt, ber »Betrag wirb
bei ben auswärtigen Slbonncnten burd) SJcadjualjme ertjoben. 3m Slu«lante ncljmen alle SBucfjbanbtungcn SBeftettungcn an.

SBctantwottlldje Sftebaftlon: Dberft SBiclanb unb ÜÄajor »on iSIggcr.

3ffl)alt: Ucber blc SKeorganlfation ber Slrmee, mit befonbercr 'Bcrütfjtdjtfguug bei Sßfetbebcfdjaffung. — ©fe gormatlon bei
Jtompagnie» Äolonne. (gottfefcung.) — ©tefan SPattcr ». Äapolna, Ucber ben ©ebrauefj bet Äartätfdjgefdjüjje. — 3- ». Söerbij

bu SBerttol«, ©tublen über Xiuppenfübrung. — Äieiäfdjrelben be« eibg. äJItlitätbcpartcment«. — (Slbgenoffenfdjaft: Deffenttlctje

Dulttung ter ©t. ©alllfdjen Sffifnfelrictftiftung. SBunce«ftabt: ©a« eibg. SMilltärbepartcuicnt. SBern: SBeridjt über blc ©djlefj»
Übungen. — Slu«lanb: granfrelch.: SJccue« Steglement für Äa»aü"ctie. Sffiaffentecbnffdje«. ©a« 3»nrnat „L'armee". Dcftrcidj:
Uebungen bc« ©eneralftabe«. Preußen: Seiftung«fäfjigfelt bei (Sifciibabncn. 3ut SBcwaffnungSftage. ©epäcfwagen. — SBerfdjtc»

bene«: Sur SBelageiung »on ©trafjburg. Sßerg al« SBcrbanbmittel für SJSunben.

Heber Vxt fteorgatttfatton ber Slrmw, nttt fc-
fonpewr 0ttu#ct)ttßun0 bar Pfertfbtfdjoffung.

3)a« Organ bet SBlener mititär*wffTenfcbaftlichen

Berein«, Sabrgang 1871, enthält einen Sluffaft über

SRltijen, weldjer Im gegenwärtigen 3?ltynnft, wo

bie SReorganlfation unfere« SBehrWefen« in'« SDerf

gefeftt werben foU, um fo mehr Berücfftcbtlgung »er*

btent, al« beffen Berfaffer »iel ©tjmpatbie für bie

©cbweij geigt, aber bei aüer Slnerfennung ber »or*

jüglicben friegerlfchen ©igenfebaften, bie unferm Bolle

Innewohnen, boeb ju bem Urtheit gelangt: unfere'
ßeute'werben bra» unb waefer fechten
unb fierben, aber ftegen werben fle nicht.
— JDlefen bebenfltcben Slu«fpruch grfinbet er nicht

fowohl auf bie SRängel, welche bei ben füngften

Sruppenaufgeboten ju £age getreten nnb »om Bun*
bc«ratbe, befonber« aber »om Oberbefehlshaber mit

anerfennen«wertbem greimuth, aber auch mit beißen*

ber ©cbärfe gerügt worben flnb, fonbern befonber«

auf folgenbe Bunfte:
1. Befifte bie ©cbweij felbfl für Ihre fleinen &xoede

ju wenig SReiterel unb

2. feine ©abre«,
3. fei ber bem SRllijmanne ertbellte mllltärifche

Unterricht ein burdrou« unjulängllcher, benn

wenn einer ein £anbwerf ober eine Äunft burch

jwei SRonate übe, fo fonne er fle nicht fo trel*

ben, wie ein anberer »on benfelben gäbtgfetten,
ber Ihr brel Sabre lang obliege.

ad 1.

Slllerblng« hat man Im Saufe be« franj6fifcb*beut=

feben Äriege« »on 1870 unb 1871 ben Stuften einer

jablreicben, trefflich auSgebilbeten unb mit au«bauern*

ben Bferben »erlebenen «Reiterei ju würbigen gelernt

unb Ift nicht nur ba« nach bem preußtfcb*ofiretcbifchen

Ärfege »on 1866 »ielfeitig genährte Borurtbell, ber

©ebraueb ber weittragenben unb fcbncHfchleßenben

#anbfcuerwaffen unb bie Sreffffcberbelt ber gejoge*

nen ©efchüfte auf fehr große ©ntfernungen, fowie

Ihre »erbeerenbe SBirfung werbe bie SRolle ber SRel*

terel in fehr bebeutenbem SRaße befchränfen unb bie

SRebuflion ihrer &aty Im ©efolge haben, ganj »er*

fchwuttben, fonbern man hat bie Ucberjeugung ge*

Wonnen, baß fünftfg ber Slu«bllbung be« SRelter«

unb ber Slbrichtung be« Bferbe« noch mehr S^t unb

Slufmerffamfelt gefebenft werben muffe, at« bi«anhin,

um ben fehr geftetgerten Slnforberungen ber gegen*

wärtigen Kriegführung an bie geifiige unb pböflfcbe

Eücbtfgfeit be« SRanne« unb an bte 2>reffur unb

Slu«baitcr feine« Bf«be« ju genügen. ©« ift nun

atlerbing« richtig, baß feit ber in golge ber beab*

flcbtigten ©infübrung be« Äarabiner« bei unferer

Äaöaöerie »on 6 auf 9 Sßochen au«gebehnten SRe*

fruteninftruftlon unb be« bahel jur Slnwenbung ge*

fommeneu Slbrid)tung«föfiem« be« um unfer SReiter*

wefen »Iel »erbienten Dberften Dulnelet unfere J?a*

»aßerle. namhafte gortfebritte gemad)t hat, allein

Wenn auch bie Stelter für ihren SXenfi gehörig au«*

gebilbet wären, fo fönnen e« ihre Bferbt «m fo »es

niger fein, al« eine jlemlicbe Slnjahl berfelben wegen

fehlerhaften Baue« unb mangelnber Slu«bauer nicht

jum Sleitbienfte taugt unb »iele Sftemonten, toeit ju
•jung unb gu fchwach, mehrere SBochen »on ber ohne*

hin »iel ju furjen 3nftruftlon«jelt Im Äranfenjlatle

jubringen, ©chon feit mehr benn jwanjig 3abren

wirb »on erfahrenen SRltltär« bte Beftlmmung be«

Berwaltung«regtement«, welche bte Slufnahme jum
SRllltärblenfte »on Bf«ben unter 5 Sahren geftat*

tete, al« böehft nachtheilig für ten SMenft unb ben

gi«fu« bargeftetlt, aber »{«anbin ohne ben gehofften

©rfolg. 3Me bi«her al« etwelchen ©rfaft für bie jur
Slu«bllbung für SRelter unb Bf«b alljufnapp juge*

Allgnneinc

Schweizerische MMSr-Zeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

Ser Schwch. MilitSyeitschrist XXXVUI. Jahrgang.

Basel. XVIII. Jahrgang. 1872. «lr. RS.

Erscheint in wöchentlichen Nummern. Der Preis per Semester ist franko durch die Schweiz Fr. 3. SO.

Die Bestellungen werdcn direkt an die „Schweighanserische Verlagsbuchhandlung in Basel" adressirt, der Betrag wird
bet dcn auswärtigen Abonucnten durch Nachnahme erhoben. Im Auslande nchmcn alle Buchhandlungcn Bestellungen an.

Verantwortliche Redaktion: Oberst Wieland und Major »on Elgger.

Inhalt: Ucbcr dic Rcorganisation dcr Armce, mit bcsondcrcr Berücksichtigung dcr Pferdebcschaffung. — Die Formation der

Kompagnie-Kolonne. (Fortsetzung.) — Stefan Paucr v. Kapclna, Ueber dcn Gebrauch der Kartätschgeschütze. — I. ». Verdy
du Bernois, Studien über Truppenführung. — Kreiöschreiben dcê eidg. Miiitärdepartements. — Eidgenossenschaft: Ocffentliche

Quittung der St. Gallischen Winkelrictstiftung. BundcSstadt! Das cidg. Militärdcpartcmcnt. Bcrn: Bcricht über die

Schießübungen. — Ausland: Frankreich: Neue« Reglement für Kavallcrie. Waffentechnische«. Da« Journal „I/armös«. Oestreich:

Uebungen de« GeneralstabeS. Preußen: Leistungsfähigkeit dcr Eiscnbahncn. Zur BcwaffnungSfrage. Gepäckwagen. — Verschiedene«:

Zur Belagerung »vn Siraßburg. Werg als Bcrbandmittel für Wunden.

Ueber die Reorganisation der Armee, mit be-

sonderer Berücksichtigung der Pferdebeschassung.

DaS Organ des Wiener Militär-wissenschaftlichen

Vereins, Jahrgang 1871, enthält einen Aufsatz über

Milizen, welcher im gegenwärtigen Zeitpunkt, wo

die Reorganisation unseres Wehrwescns in's Werk

gesetzt werden soll, um so mehr Berücksichtigung

verdient, als dessen Verfasser vicl Sympathie für die

Schweiz zeigt, aber bei aller Anerkennung der

vorzüglichen kriegerischen Eigenschaften, die unserm Volke

innewohnen, doch zu dem Urtheil gelangt: unsere'
Leute'werden brav und wacker fechten
und sterben, aber siegen werden sie ntcht.

— Diesen bedenklichen Ausspruch gründet er nicht

sowohl auf die Mängel, welche bei den jüngsten

Truppenaufgeboten zu Tage getreten nnd vom

Bundesrathe, besonders aber vom Oberbefehlshaber mit

anerkennenswerthem Freimuth, aber auch mit beißender

Schärfe gerügt worden find, sondern besonders

auf folgende Punkte:
1. Besitze die Schweiz selbst für ihre kleinen Zwecke

zu wenig Reiterei und

2. keine Cadres,
3. sei der dem Milizmanne ertheilte militärische

Unterricht ein durchaus unzulänglicher, denn

wenn einer ein Handwerk oder eine Kunst durch

zwei Monate übe, so könne er ste nicht so

treiben, wie ein anderer von denselben Fähigkeiten,
der ihr drei Jahre lang obliege.

aà 1.

Allerdings hat man tm Laufe des französisch-deutschen

Krieges von 1870 und 1871 den Nutzen einer

zahlreichen, trefflich ausgebildeten und mit ausdauernden

Pferden versehenen Reiterei zu würdigen gelernt

und ist nicht nur das nach dem preußisch-östreichischen

Kriege von 18ö6 vielseitig genährte Vorurtheil, der

Gehrauch der weittragenden und schncllschießenden

Handfeuerwaffen und die Treffsicherheit der gezogenen

Gcschütze auf schr große Entfernungen, sowie

ihre verheerende Wirkung werde die Rolle der Reiteret

in sehr bedeutendem Maße beschränken und die

Reduktion ihrer Zahl tm Gefolge haben, ganz

verschwunden, fondern man hat die Ueberzeugung

gewonnen, daß künftig der Ausbildung des Reiters

und der Abrichtung deö Pferdes noch mehr Zeit und

Aufmerksamkett geschenkt werden müsse, als biSanhin,

um den sehr gesteigerten Anforderungen der

gegenwärtigen Kriegführung an die geistige und physische

Tüchtigkeit deö Mannes und an die Dressur und

Ausdamr seines Pferdes zu genügen. ES ist nun

allerdings richtig, daß seit dcr in Folge der

beabsichtigten Einführung des Karabiners bei unferer

Kavallerie von 6 auf 9 Wochen ausgedehnten

Rekruteninstruktion und des dabei zur Anwendung
gekommenen Abrichtungssystems des um unser Reiter-

wesen viel verdienten Obersten Quinclet unsere

Kavallerie, namhafte Fortschritte gemacht hat, allein

wenn auch die Reiter für ihren Dienst gehörig

ausgebildet wären, so können es ihre Pferde um so

weniger sein, als eine ziemliche Anzahl derselben wegen

fehlerhaften Baues und mangelnder Ausdauer ntcht

zum Reitdienste taugt und viele Remonten, weil zu

jung und zu schwach, mehrere Wochen von der ohnehin

viel zu kurzen Jnstruktionszeit im Krankenstalle

zubringen. Schon seit mehr denn zwanzig Jahren

wird von erfahrenen Militärs die Bestimmung des

Verwaltungsreglements, welche die Aufnahme zum

Militärdienste von Pferden unter S Jahren gestattete,

als höchst nachtheilig für den Dienst und den

Fiskus dargestellt, aber bisanhin ohne den gehofften

Erfolg. Die bisher als etwelche« Ersatz für die zur

Ausbildung für Reiter und Pferd allzuknapp zuge-
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